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Die rushhour des lebens

unsere gesellschaft verfügt aufs ganze gesehen über einen komfor-
tablen Zeitwohlstand. vergleicht man sie mit anderen industriegesell-
schaften oder schaut man zurück in die geschichte, so wird man kaum 
irgendwo und irgendwann so viel urlaubs- und freizeit, so lange schul- 
und Ausbildungszeiten und einen so ausgedehnten ruhestand finden 
wie hierzulande. Dieser befund gilt im großen und ganzen, aber für 
die lebensphase rund um das dreißigste Jahr gilt er nicht. Die Zeit für 
berufseinstieg und -aufstieg, für die wahl des lebenspartners und die 
familiengründung verdichtet sich auf wenige Jahre. Die englischen 
soziologen Michael bittman und James M. rice haben dafür den be-
griff rushhour des lebens gefunden – karriere gemacht hat er als 
schlüsselbegriff des siebten familienberichts der bundesregierung 
(bMfsfJ 2006). 

noch die elterngeneration hatte für die große lebensplanung mehr 
Zeit zur verfügung. sie heiratete im Durchschnitt früher, nämlich zwi-
schen dem 23. und 26. lebensjahr. fast 60 Prozent der frauen unter 
dreißig Jahren hatten bereits kinder, heute sind es etwas mehr als 25 
Prozent. Die wichtigen lebensentscheidungen werden heute allesamt 
in einem schmalen Zeitfenster von fünf bis sieben Jahren getroffen. 
Dieser befund ist schon paradox, gerade dann, wenn man sich die 
lange lebenserwartung der jungen generation vor Augen führt. trotz-
dem: hier werden die weichen gestellt. ob junge Menschen sich für 
familie und kinder entscheiden, hängt im wesentlichen davon ab, ob 
sie parallel dazu den beruflichen einstieg und eine gute berufspers-
pektive finden. Die vereinbarkeit von familie und beruf ist das schlüs-
selthema der gesellschafts- und familienpolitik geworden. Damit  
dieser spagat gelingen kann, genügt die betonung von idealisierten 
familienbildern nicht, sondern es braucht pragmatische lösungen. 

Das thema Arbeit und familie erschöpft sich allerdings damit nicht, 
so drängend die Probleme angesichts der seit vielen Jahren niedrigen 
geburtenrate in Deutschland auch sind. ohnehin würde reiner Prag-



matismus zu kurz greifen. Arbeit und familie – das sind zwei kernbe-
reiche menschlicher existenz, die immer wieder miteinander kollidie-
ren. Auch frühere, vorindustrielle gesellschaften waren keineswegs 
durchweg familienfreundlicher organisiert. Die ständig drohende not, 
zumal auf dem lande, führte dazu, dass väter sich monatelang als 
wanderarbeiter verdingten. behütete kindheit, wie wir sie heute ver-
stehen, war nicht bekannt. Die großen Auswanderungsbewegungen 
hatten damit zu tun, dass familien nicht genug Arbeit und Auskom-
men fanden. Die industriegesellschaft zu beginn des 19. Jahrhunderts 
kannte frauen- und kinderarbeit in den neuen fabriken, tägliche Ar-
beitszeiten von bis zu achtzehn stunden, von denen sonn- und feier-
tage nicht mehr ausgenommen waren, und verheerend niedrige löhne. 
schließlich existierte auch in den heute gerne idealisierten 1950er-
Jahren keineswegs eine heile familienwelt: nicht wenige Mütter 
mussten neben der erwerbsarbeit die kinder allein erziehen, weil die 
väter aus dem krieg nicht zurückgekommen waren.

Der frühkapitalismus, der sich in einem wirtschaftsliberalen staat 
praktisch ungehemmt entwickeln konnte, rief die katholische kirche 
anfangs nur zögerlich auf den Plan. es waren einzelne – der Jesuit 
luigi taparelli in rom, der Mainzer bischof wilhelm emmanuel von 
ketteler oder der ‚gesellenvater’ Adolf kolping –, die die ‚soziale 
frage’ aufgriffen. Anfangs ging es darum, das karitative Potenzial der 
kirche zu steigern und einem apathischen Proletariat schutzräume zu 
bieten, etwa in form der gesellenvereine. Der entscheidende schritt 
hin zur katholischen soziallehre war aber erst getan, als die sozialen 
verhältnisse als ‚ungerecht’, der göttlichen ordnung widersprechend 
erkannt wurden. Dass es nicht nur die persönliche, sondern auch die 
gesellschaftliche, ‚strukturelle’ sünde gibt, ist ihr zentraler gedanke. 
wenn eine volkswirtschaft als ‚krieg aller gegen alle’ organisiert sei 
und eine körperlich, geistig und moralisch krüppelhafte fabrikbevöl-
kerung herangezogen habe, dann berühre dies das depositum fidei, 
das eigentliche glaubensgut der kirche, sagte von ketteler in seiner 
berühmten rede vor der fuldaer bischofskonferenz im Jahre 1869. 

erst 1891 wird die katholische soziallehre mit der enzyklika rerum 
novarum von Papst leo xiii. ‚offizieller’ teil der kirchlichen verkündi-
gung. seitdem wird sie immer wieder fortgeschrieben, und lothar 
roos hat wohl nicht zu unrecht geurteilt, dass die Päpste des letzten 
Jahrhunderts auf keinem gebiet so erfolgreich gewesen seien wie auf 
dem gebiet der sozialverkündigung. liest man die mittlerweile zehn 
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päpstlichen sozialenzykliken, so ist einer ihrer wichtigsten orientie-
rungspunkte stets das leitbild der familie. Die Arbeitsgesellschaft – 
so ließe sich verkürzend sagen – erfüllt in den Augen der soziallehre 
unter anderem dann die gerechtigkeitsforderung, wenn sie die fami-
lie respektiert und fördert. 

Grundwert familie

familie ist keine beliebige, möglicherweise zeitbedingte lebensform, 
sondern ein wert an sich. sie sei, so heißt es in rerum novarum, älter 
als jedes andere gemeinwesen und besitze unabhängig vom staat  
ihr „innewohnende rechte” (rn 9). Dieser gedanke hat weitreichende 
konsequenzen. familie darf nicht nur als ‚reproduktionsinstanz’ ge-
sehen werden. sie erfüllt nicht in erster linie einen Zweck, wenn sie 
den langfristigen bestand der gesellschaft sichert oder der wieder-
herstellung der Arbeitskraft dient. vielmehr repräsentiert sie das 
„übernützliche” (o´Donnevan, 2000), das Zweckfreie und in-sich-
wertvolle menschlicher existenz. in naturrechtlicher Perspektive ist 
sie element der von gott gewollten schöpfungsordnung. genau vor 
diesem hintergrund sagt von ketteler in der fuldaer rede, das kapita-
listische system sei nicht nur mit der würde des einzelnen und mit 
dem eigentumsrecht unvereinbar, sondern auch „mit der von gott ge-
wollten fortpflanzung und erziehung des Menschen in der familie”. 

Das in der zweiten sozialenzyklika Quadragesimo anno (1931) entwi-
ckelte subsidiaritätsprinzip intendiert den schutz des einzelnen und 
der ‚kleinen lebenskreise’ vor den übergriffen des sich abzeichnenden 
totalitären staates und zugleich den schutz der familie vor dem Zu-
griff des Marktes. Deshalb sei, so oswald von nell-breuning, der Ar-
beitsmarkt „kein Markt wie jeder andere” (nell-breuning 1960, 79-80). 
löhne dürften nicht nach dem gesetz von Angebot und nachfrage 
festgelegt werden: „Dass einzelne neoliberale nationalökonomische 
theoretiker dahin neigen, den Arbeitsmarkt rundweg anderen Märk-
ten gleichzusetzen, die lohnbildung einfach hin den angeblich zwin-
genden Marktgesetzen zu unterwerfen, ist vielleicht der Punkt, in dem 
am allerschärfsten […] die unvereinbarkeit eines solchen neoliberalis-
mus mit katholischer soziallehre zum vorschein kommt” (ebd.).

Dabei wird die familie durchweg patriarchalisch verstanden: der vater 
als Alleinverdiener, die Mutter als haufrau und (vorrangige) erzieherin 
der kinder. Auf dieser basis fordert die soziallehre den ‚familienge-
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rechten’ lohn, der „es allen familienvätern ermöglicht, das notwen-
dige zu verdienen und zu erwerben, um sich, frau und kinder nach 
rang und stand zu ernähren” (Pius xi. 1930 in der familienenzyklika 
Casti Conubii). Dass hausfrauen und Mütter einer außerhäuslichen 
tätigkeit nachgehen und dafür den haushalt und die kindererziehung 
vernachlässigen müssten, sei ein „schändlicher Missbrauch” (Quadra-
gesimo anno nr. 71), eine Position, die sich seltsamerweise bis in die 
1990er-Jahre durchhält. Den gerechten lohn sieht noch Johannes 
Paul ii. dann gewährleistet, wenn er ausreicht, „eine familie zu grün-
den, angemessen zu unterhalten und ihr fortkommen zu sichern” 
(laborem exercens 19.3). und ganz auf dieser linie bleibt auch bene-
dikt xvi. in der jüngsten sozialenzyklika Caritas in veritate (2009). 
Dort heißt es, dass Arbeit reichen müsse, um die existentiellen grund-
bedürfnisse der familie zu befriedigen, zu denen er die schulbildung 
der kinder und eine ausreichende Altersvorsorge zählt. kritisch gese-
hen werden übersteigerte Arbeitsmobilität und Deregulierung, weil sie 
konsequente lebensplanungen „bis hin zur ehe” schwierig machen 
(nr. 25). 

Diese durchgängige überzeugung vom (vor-)rang der familie wird in 
unserer gesellschaft weitgehend geteilt. sie ist die geistige grundlage 
für Art. 6 des grundgesetzes („ehe und familie stehen unter beson-
derem schutze der staatlichen ordnung”). Jugendstudien zeigen 
immer wieder, dass verlässliche Partnerschaft und familie mit kindern 
ganz oben auf der werterangordnung junger Menschen stehen. Mit 
den meisten islamischen Mitbürgern wird man sich leicht über den 
wert der familie verständigen können. im wahlprogramm der CDu/
Csu von 2009 schlägt sich der vorrang für familien in der forderung 
nieder, familiengerechte Arbeitsplätze zu schaffen, nicht aber „arbeits-
platzgerechte familien”. Deshalb müsse, so heißt es dort weiter, die 
bislang noch dominierende Ausrichtung der Arbeitswelt auf vollzeit-
strukturen zugunsten familienfreundlicher Modelle aufgegeben wer-
den. Dazu werden großzügige teilzeitregelungen, erziehungsfreistel-
lung, kinder-bonus-Zeiten, Zeitkonten und telearbeitsplätze gezählt. 

Arbeitsethische Akzente

Die katholische soziallehre zeigt sich trotz einer überraschend lange 
durchgehaltenen Ausrichtung auf die Alleinverdiener-familie bei nähe-
rem hinsehen als vielfältiger und facettenreicher. Der traditionellen 
Position gegenüber war schon Joseph höffner, der Münsteraner sozi-
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alethiker und spätere erzbischof von köln, skeptisch. er ging ohnehin 
wohltuend undogmatisch an die frage des gerechten familienlohnes 
heran. ein „absoluter” familienlohn, so schreibt er in seiner Christli-
chen gesellschaftslehre, sei volkswirtschaftlich nur vertretbar, wenn 
entweder der Durchschnitt aller familien kinderreich sei oder die kon-
sumgewohnheiten der kinderlosen sich denen der kinderreichen an-
passen würden. beides sei nicht zu erwarten. er plädiert deshalb für 
einen familienlastenausgleich durch abgestufte kinderbeihilfen, wobei 
er allerdings nicht an ein staatliches kindergeld denkt, sondern seiner 
subsidiären grundüberzeugung entsprechend an berufsständische  
familienausgleichskassen (höffner 1978, 212-213).

Die neuere sozialverkündigung betont nicht mehr nur die notwendig-
keit der Arbeit zum broterwerb, sondern zugleich ihre ‚würde’. so 
heißt es in laborem exercens (1981), Arbeit sei ein gut für den Men-
schen und für sein Menschsein, „weil er durch die Arbeit nicht nur die 
natur umwandelt und seinen bedürfnissen anpasst, sondern auch sich 
selbst als Mensch verwirklicht, ja gewissermaßen mehr Mensch wird” 
(nr. 9). Das soll nicht nur für Professionen gelten, die sich durch 
selbstständigkeit, gestaltungsfreiheit und kreativität ohnehin aus-
zeichnen. in der ‚humanen Arbeitswelt’ müsse jeder Arbeitnehmer  
als Person wertgeschätzt und anerkannt werden, wozu die ‚weichen’ 
faktoren wie ein gutes betriebsklima, kollegialität, gute Arbeitsbedin-
gungen, aber auch die ‚harten’ faktoren erfolgsbeteiligung, Aufstiegs-
chancen und weiterbildung beitragen.

oswald von nell-breuning war in den 1980er-Jahren der Meinung, der 
broterwerb werde aufgrund der gestiegenen Arbeitsproduktivität ge-
radezu zur nebensache werden: „ich denke nicht an die 35-stunden-
woche, auch nicht an die 24-stunden-woche. ich denke an eine viel 
weitergehende Arbeitszeitverkürzung. ich stelle mir vor, dass wir 
dahin kommen werden, dass zur Deckung des gesamten bedarfs an 
produzierten konsumgütern ein tag in der woche mehr als ausreicht” 
(nell-breuning 1985, 98). nicht mehr die Arbeit werde vorrangig das 
leben bestimmen, sondern die familie und die „öffentlichen Angele-
genheiten”, also bürgerschaftliches und politisches engagement. 

Auf den ersten blick hat sich diese ‚konkrete utopie’, wie nell-breun-
ing sie selbst nennt, nicht erfüllt. schaut man aber genauer hin, so 
erlebt sie heute unter dem stichwort ‚lebenslaufregelung’ eine re-
naissance, allerdings unter völlig anderen vorzeichen. Die erwartung, 
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dass der gesellschaft die Arbeit ausgehe, hat sich überholt. vielmehr 
wird heute diskutiert, dass Arbeit über die ganze biografie hinweg fle-
xibler – und das heißt vor allem: familienfreundlicher – gestaltet wer-
den muss. so könnte man nur mehr 20 stunden in der woche arbei-
ten, solange die kinder klein sind, dafür später aber 40 stunden, 
wenn die häuslichen Pflichten abnehmen. langfristig angelegte Ar-
beitszeitkonten könnten unterbrechungen leichter ermöglichen, etwa 
dann, wenn betagte eltern gepflegt werden müssen. Das familien-
pflegezeitgesetz von 2011 ist ein erster schritt dahin. vielleicht wird 
die gesellschaft der Zukunft berufstätigkeit bis ins siebzigste Jahr 
eher akzeptieren, wenn man mit dreißig mehr Zeit in der familie ver-
bringt und mit sechzig mehr arbeitet. in einem Punkt sind wir schon 
heute erfreulich weit im sinne nell-breunings vorangekommen: weit-
aus mehr Menschen als früher kümmern sich im bürgerschaftlichen 
engagement um die ‚öffentlichen Angelegenheiten’. wir sind auf dem 
wege zur mehrgleisigen tätigkeitsgesellschaft anstelle der einseitig 
dominierten Arbeitsgesellschaft. Diese gesellschaft wird einen deut-
lich ‚familiären’ Akzent tragen. 

Die (fehlende) Anerkennung der familienarbeit –  
ein strukturelles Defizit

wilfried schreiber, der vater der rentenreform von 1957, war sich be-
wusst, dass der generationenvertrag eigentlich kein Zwei-, sondern 
ein Drei-generationen-Modell ist. Die aktiv erwerbstätigen kommen 
für die nicht-mehr-erwerbstätigen und die noch-nicht-erwerbstätigen 
auf, also für rentner und Pensionäre ebenso wie für kinder. Dement-
sprechend schlug er vor, neben der Alterskasse eine ebenfalls umla-
gefinanzierte kinderkasse einzurichten. bei der Alterskasse ist das in 
form der gesetzlichen rentenversicherung geschehen, bei der kinder-
kasse nicht. franz xaver kaufmann sieht darin den zentralen konst-
ruktionsfehler unseres sozialsystems, der sich durch einen „von Jahr-
gang zu Jahrgang steigenden Anteil kinderloser frauen und Männer” 
räche (kaufmann 1997, 79). Die gesellschaft polarisiere sich immer 
mehr in familien mit überwiegend zwei und mehr kindern auf der 
einen und kinderlosen lebensformen auf der anderen seite. Zwischen 
beiden herrsche eine „gravierende form sozialer ungleichheit” (ebd.). 
unsere bedrohlich niedrige geburtenrate sei nicht nur folge gewan-
delter lebenseinstellungen, sondern eines systems, das kinderlosig-
keit geradezu prämiere. 
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tatsächlich sind von den heute achtzigjährigen frauen nur neun Pro-
zent ohne kinder geblieben, von den heute vierzigjährigen sind es 
schon fast 30 Prozent. Die ‚babyboomer’ haben selbst vergleichsweise 
wenig kinder bekommen, und dieser trend setzt sich fort. Die folgen 
werden erst in einer generation, dann aber durchschlagend spürbar 
werden. wer in 20 Jahren in den ruhestand gehen wird, hat im 
Durch schnitt hohe rentenansprüche erworben, die dann aber von der 
nachfolgenden, zahlenmäßig sehr kleinen generation erfüllt werden 
müssen.

wer kinderlos ist, profitiert doppelt von der erziehungsleistung der 
heutigen eltern: Deren kinder werden demnächst die Altersversor-
gung sicherstellen, und sie werden das umso erfolgreicher tun, je 
leistungsbereiter und -fähiger sie sind, je besser sie also erzogen 
worden sind. Zugleich fallen die Altersansprüche der kinderlosen im 
Durchschnitt höher aus als die der eltern (insbesondere der Mütter), 
weil ihre erwerbsbiografien kontinuierlicher verliefen und erfolgreicher 
waren. wegen dieser schieflage plädiert der ehemalige verfassungs-
richter Paul kirchhof für ein echtes erziehungsentgelt. es sei ein un-
recht, dass die leistung der eltern privatisiert, die spätere erwerbs-
leistung der kinder aber über die beiträge zu den sozialkassen 
sozialisiert werde. Das 2009 eingeführte elterngeld hält er für einen 
ersten schritt in die richtige richtung. es biete die Chancen, „nach 
und nach zu einem leistungshonorar entwickelt zu werden” (kirchhof 
2008, 203). und weiter: „wir stehen vor der frage, ob wir eine im  
erwerbsstreben sterbende oder eine im kind vitale gesellschaft sein 
wollen” (ebd.). Der generationenvertrag stehe auf tönernen füßen 
und werde zusammenbrechen, wenn es nicht genug junge Menschen 
gebe, die bereit und in der lage sind, ihn tatsächlich zu erfüllen. 

An dieser stelle kommt die qualitative seite der familienarbeit ins 
spiel. Die internationalen schulvergleiche PisA und tiMMs haben ja 
nicht nur gezeigt, dass junge Menschen in Deutschland zu wenig un-
terstützung erfahren, wenn sie in einem ungünstigen familiären um-
feld aufwachsen. Die studien machen, wenn man die Perspektive 
wechselt, die bildungsmacht der familie deutlich. sie ist weiterhin die 
erste instanz, wenn es darum geht, der nachfolgenden generation 
das rüstzeug fürs leben mitzugeben. und dabei ist nicht nur an for-
male Qualifikationen und Abschlüsse oder an die großzügigkeit zu 
denken, mit der eltern den bildungsweg ihrer kinder fördern. ebenso 
wichtig sind soziale und kulturelle kompetenzen, die bereitschaft zu 
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lernen und sich zu engagieren. kindertagesstätten, schulen und un-
ternehmen können die leistung der familie kaum ersetzen und – dort 
wo sie fehlt – nur mit viel Aufwand und Mühe kompensieren. in der 
summe heißt das: Der Zusammenhalt der zukünftigen gesellschaft 
wird nicht nur durch eine ausreichende Zahl heranwachsender geför-
dert, sondern mindestens genauso dadurch, dass diese generation 
sich als leistungsfähig und solidarisch erweist – tugenden, die zu al-
lererst in der familie grundgelegt sind. 

ganz auf dieser linie haben die katholischen deutschen bischöfe ein 
Modell für eine familiengerechte rente (vgl. sekretariat der Deut-
schen bischofskonferenz 2008) vorgelegt. es läuft darauf hinaus, dass 
jede geburt – unabhängig von ihrem Zeitpunkt und von der höhe des 
einkommens der eltern – einen einheitlichen und unbedingten ren-
tenanspruch auslöst, der nicht mehr an die erwerbstätigkeit der er-
ziehungsperson gekoppelt sein dürfe. Das Modell ist von Jörg Altham-
mer und Andreas Mayert entwickelt und durchgerechnet worden. es 
verlangt allerdings ein umdenken. Die gesellschaft darf die berück-
sichtigung von kindererziehungszeiten nicht mehr als ‚versicherungs-
fremde leistung’ missverstehen, sondern als eine folgerichtige konse-
quenz des solidaritätsprinzips. 

Das neue familien- und erwerbsmodell

Die erwerbsarbeit von Müttern ist in den letzten Jahren deutlich ge-
stiegen. vor allem aus gleichstellungspolitischer Perspektive ist es zu 
begrüßen, das ungleichheiten zwischen den geschlechtern auf dem 
Arbeitsmarkt abgebaut werden. Aktuell arbeiten bei mehr als der 
hälfte der Paare mit kindern beide Partner (familienreport 2011, 53). 
ist das jüngste kind im schulalter, liegt die erwerbsquote der frauen 
bei 70 Prozent, im zweiten oder dritten lebensjahr des jüngsten  
kindes bereits bei rund 50 Prozent. Zugenommen hat vor allem der 
Anteil der Mütter, die vollzeitnah oder in mittlerem teilzeitumfang  
arbeiten. nur das erste lebensjahr des kindes wird als schonzeit der 
familie genutzt. Dazu hat das elterngeld wesentlich beigetragen. 
waren vor seiner einführung im Jahr 2007 noch 17 Prozent der Müt-
ter im Jahr nach der geburt ihres kindes erwerbstätig, sind es nun-
mehr nur noch zwölf Prozent. Mittlerweile sind viel mehr väter als zu 
beginn der elterngeldregelung bereit, elternzeit zu nehmen und ihre 
Partnerin beim (wieder-) einstieg in den beruf zu unterstützen: Mehr 
als 23 Prozent der elterngeld-empfänger sind väter.
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innerhalb einer generation hat sich das verständnis von familie und 
beruf bei jungen Müttern rasant gewandelt. Die Dynamik der entwick-
lung wird deutlich, wenn man an die überlegungen zur ‚weiblichen 
normalbiografie’ aus den 1970er-Jahren zurückdenkt. sie gingen von 
einer rund 15-jährigen exklusiven hausfrauentätigkeit nach einer frü-
hen heirat und Mutterschaft aus. ihr folgte der „neue start ab 35”. 
Dessen herausforderung bestand darin, den wiedereinstieg in eine 
berufswelt zu ermöglichen, die sich zwischenzeitlich verändert hatte. 
Damals waren von 15 Millionen verheirateten frauen in der alten  
bundesrepublik nur 5,5 Millionen erwerbstätig, davon zwei Millionen 
als mithelfende Angehörige haushaltsnah in landwirtschaft, handel 
und gewerbe. einer außerhäuslichen tätigkeit im strengen sinne gin-
gen 3,5 Millionen ehefrauen nach. Die erwerbsquote der Mütter lag 
unter 20 Prozent, solange das jüngste kind noch nicht achtzehn Jahre 
alt war. 

Mehrere faktoren haben die entwicklung gefördert. eine große rolle 
spielt das höhere bildungs- und Ausbildungsniveau der Mädchen. Auf 
dem Arbeitsmarkt werden junge frauen gesucht. Je dynamischer er 
sich entwickelt, je rascher technologische innovationen greifen, desto 
problematischer erscheinen längere Auszeiten. viele, die gute Qualifi-
kationen mitbringen, fürchten, allzu schnell vom Arbeitsmarkt abge-
hängt zu werden, wenn sie sich über längere Zeit ausschließlich der 
familie widmen. wegen des gestiegenen risikos von trennung und 
scheidung ist es für die frauen selbst wichtiger geworden, wirtschaft-
lich auf eigenen füßen zu stehen. Mit der Deutschen vereinigung sind 
zwei lebensmodelle aufeinander gestoßen: in der DDr war die er-
werbsquote von frauen und Müttern seit langem weit höher als in 
westdeutschland. Auch die entwicklungen im europäischen Ausland 
haben die Debatte hierzulande beeinflusst. Die skandinavischen län-
der, unter anderem schweden, zeigen, dass eine hohe erwerbsquote 
von frauen nicht automatisch zu einem geburtenrückgang führen 
muss. im gegenteil: Die erwerbsquote von Männern und frauen in 
schweden ist höher und die kinderarmut geringer.

Deutschland weist seit vielen Jahren eine extrem niedrige geburten-
rate auf. Zwar ist die kinderzahl auf lange sicht gesehen in allen ent-
wickelten ländern gesunken, aber die unterschiede im Detail sind 
doch gravierend. Deutschland weist eine fertilitätsrate von 1,36 kin-
dern pro frau aus, in frankreich und irland liegt sie bei 1,9, in den 
vereinigten staaten sogar bei 2,0. Auch die skandinavischen länder, 
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die seit langem auf außerfamiliäre frühkindliche betreuungseinrich-
tungen setzen, stehen deutlich besser da als Deutschland. nur der 
vollständigkeit halber muss hier daran erinnert werden, dass eine so 
dramatisch gesunkene geburtenrate kein temporäres ereignis ist, 
also nicht von einer zukünftigen, möglicherweise kinderfreundlicheren 
generation wieder aufgefangen werden könnte. eine Quote von zwei 
kindern pro frau ist nötig, um die bevölkerung langfristig im gleich-
gewicht zu halten. sinkt sie, wird die nächste generation entspre-
chend weniger potenzielle Mütter als die gegenwärtige aufweisen und 
ein weiteres schrumpfen der bevölkerung verursachen, selbst dann, 
wenn diese generation im Durchschnitt zu mehr kindern neigen würde. 

Mit der zunehmenden erwerbstätigkeit ist die Doppelbelastung der 
frauen verbunden, denn die beteiligung der Männer an haushalts- 
und erziehungsaufgaben hat nicht schritt gehalten. innerfamiliär gel-
ten weitgehend traditionelle rollenmuster. eine studie der konrad-
Adenauer-stiftung (kAs 2008) weist aus, dass rund zwei Drittel der 
erziehungsarbeit von den Müttern geleistet werden. 80 Prozent der 
jungen frauen wünschen sich dagegen ein gleichberechtigtes lebens-
modell, aber nur 40 Prozent der Männer können sich eine Partner-
schaft vorstellen, in der die Aufgaben gleichberechtigt verteilt werden. 
kinder stehen der berufstätigkeit der Mutter zustimmend gegenüber, 
vor allem aus wirtschaftlichen erwägungen heraus. sie sehen und 
schätzen, dass sich die familie mehr leisten kann, wenn beide eltern 
zur Arbeit gehen. Allerdings wünschen sie mehr Präsenz des vaters. 
Das passt mit dem weit verbreiteten wunsch vieler Männer nach flexi-
blen teilzeitmodellen zusammen. Auch ihre familienorientierung ist 
gewachsen, doch es fehlt an Angeboten und an der Akzeptanz in den 
unternehmen, damit aus der option realität werden kann. 

Das traditionelle familienbild – der ehemann als Alleinverdiener und 
die ehefrau als hausfrau und Mutter – ist eine erfindung des bürger-
tums des 19. Jahrhunderts, das nach dem Zweiten weltkrieg und dem 
steigenden wohlstand für breite bevölkerungsschichten in europa und 
den usA attraktiv wurde. entgegen der häufigen vermutung ist es al-
lerdings kein kernbestand der soziallehre. Joseph höffner (1978) 
spricht zwar von dem ‚hohen beruf der Mutter’, aber er romantisiert 
die traditionelle familienordnung nicht. Die frau sei auch in vorindus-
triellen gesellschaften keineswegs ausschließlich Mutter gewesen, sie 
habe immer mitgearbeitet. Allerdings waren Arbeitswelt und familie 
näher aneinander gebunden.
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bedenklicher als die erwerbstätigkeit der frau ist aus sozialethischer 
sicht, wenn Arbeitnehmern eine immer größere verfügbarkeit abver-
langt wird und die grenzen zwischen Arbeits- und freizeit verschwim-
men. Das klassische kirchenjahr, das den rhythmus der bäuerlichen 
vorindustriellen gesellschaft bestimmte, kannte neben den sonntagen 
rund fünfzig feiertage. Auch die werktage unterlagen einem festen 
rhythmus von Arbeits- und ruhezeiten. Der Acht-stunden-tag ist ei-
nerseits eine errungenschaft der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhun-
derts und andererseits ebenso die rekonstruktion eines christlich- 
kulturellen erbes. Das christliche Menschenbild fordere ‚unterbre-
chungen’ des Arbeitsalltags, damit der Mensch zu seinen persönlichen, 
familiären und spirituellen wurzeln (vgl. Caritas in veritate nr. 63)  
zurück finden könne. 

beteiligungsgerechtigkeit – ein neues Paradigma

Die Anfänge der katholischen sozialverkündigung waren von der for-
derung nach – familienbezogener – lohngerechtigkeit bestimmt. es 
sei, so heißt es in rerum novarum, ein himmelschreiendes unrecht, 
dem Arbeiter den gerechten lohn vorzuenthalten (rn 17). Diese Per-
spektive ist in den letzten 20 Jahren erweitert worden. nicht mehr 
nur die verteilungsgerechtigkeit steht zur Debatte, sondern zusätzlich 
die beteiligungsgerechtigkeit. von ihr ist erstmals explizit in dem  
Memorandum „Mehr beteiligungsgerechtigkeit” (vgl. kommission für 
gesellschaftliche und soziale fragen 1998) die rede, das von dem  
damaligen hildesheimer bischof Josef homeyer initiiert worden war.  
es wurde von einer expertengruppe erarbeitet, der unter anderem 
roland berger, Marianne heimbach-steins, franz-xaver kaufmann, 
reinhard Marx, Annette schavan und der verfasser dieses beitrags 
angehörten. Das Memorandum formuliert neun gebote für die wirt-
schafts- und sozialpolitik, zu denen die konzentration des staates  
auf seine kernaufgaben, die betonung der eigenverantwortung der 
bürger und bürgerinnen, die ‚Mobilisierung von unternehmergeist’ 
und eine kompetenzorientierte bildungsreform gehören. Zentraler  
gedanke ist, „allen – je nach ihren fähigkeiten und Möglichkeiten – 
Chancen auf teilhabe und lebensperspektive zu geben, statt sich 
damit zu begnügen, Menschen ohne echte teilhabe lediglich finanziell 
abzusichern” (ebd.).

Dieser leitgedanke hat die sozialpolitische Diskussion seitdem beflü-
gelt. Drohende Ausgrenzung, so heißt es in einem aktuellen Papier 
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der Deutschen bischöfe, kann nur dann verhindert werden, wenn die 
gesellschaft Chancengerechtigkeit schafft (vgl. Die deutschen bi-
schöfe 2011), sich also um diejenigen kümmert, die zwar theoretisch 
Chancen besitzen, sie aber praktisch nicht nutzen oder nicht nutzen 
können. „Dem einzelnen müssen wege in die gesellschaft eröffnet 
werden – und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder” (ebd.  
s. 23). weil unsere gesellschaft dynamisch ist wie keine je zuvor, weil 
lebenswege nicht mehr wie früher gradlinig verlaufen, braucht es 
nach Meinung der bischöfe eine ‚kultur des scheiterns’, eine ‚immer 
wieder gegebene Möglichkeit des neubeginns’, kurz gesagt: eine ‚dy-
namische Chancengerechtigkeit’, die niemanden endgültig fallen lässt 
oder aufgibt. ein ambitioniertes konzept, das weit über frühere An-
sätze der sozialpolitik hinausgeht. 

Dazu einige beispiele: wenn eltern damit überfordert sind, für freude 
am lernen, gesunde ernährung, musische und kreative entwicklung 
zu sorgen, dann müsse die gesellschaft mit direkten erziehungshilfen 
und aufsuchender elternarbeit beispringen. Die außerhäusliche früh-
kindliche förderung hat dort ihr recht, wo kinder gefahr laufen, in 
einem ‚käfig der Chancenlosigkeit’ gefangen zu bleiben. wenn Jugend-
liche in der schule scheitern, reiche nicht die zweite Chance, es müsse 
nötigenfalls eine dritte und vierte geben. Dabei müsse die gesell-
schaft kreativ sein und Angebote entwickeln, die auch den nach haltig 
frustrierten tatsächlich weiterhelfen. 

Pragmatische konzepte

Das leitbild ‚beteiligungsgerechtigkeit’ weist den weg hin zu prag-
matischen Politikkonzepten. Dabei ist davon auszugehen, dass die 
erwerbsorientierung beider elternteile auf Dauer erhalten bleibt und 
durch die demografische entwicklung sogar noch an schub gewinnt. 
Die Politik hat nicht die Aufgabe, ein lebensmodell zu favorisieren, 
weder das ‚alte’ noch das ‚neue’ familienmodell. sie kann aber die 
rahmenbedingungen für echte wahlfreiheit schaffen. Die familien-
politische strategie, stark beeinflusst vom siebten familienbericht,  
konzentriert sich dabei auf die trias von geld, infrastruktur und  
Zeit. 

Das elterngeld ist der erste baustein des konzepts. es kommt dem 
wunsch der meisten eltern entgegen, im ersten lebensjahr des kin-
des eine familiäre schonzeit zu genießen, an dem sich auch die väter 
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in erfreulichem Ausmaß beteiligen. erste studien deuten darauf hin, 
dass das elterngeld einen wichtigen beitrag zur stabilisierung der 
jungen familien leistet. Auch das heftig umstrittene betreuungsgeld 
sollte so gesehen werden, wie es ursprünglich gemeint war: als ein – 
übrigens finanziell eher bescheidener – beitrag zur wahlfreiheit, der 
dann plausibel ist, wenn im gleichen Zug der Ausbau der kindertages-
betreuung vorangetrieben wird. Der bund fördert ihn mit rund vier 
Milliarden euro bis 2013, danach mit 770 Millionen euro jährlich.

Auch hier ist der fundamentale streit um die frühe ‚betreuung’ wenig 
zielführend und eigentlich überflüssig, wenn man sich klar macht, 
dass alle konzepte auf kindgerechte förderung abzielen. sie ist drin-
gend nötig. Jedes dritte kind unter sechs Jahren hat eine Zuwande-
rungsgeschichte. viele benötigen unterstützung beim erlernen der 
deutschen sprache. 1,7 Millionen kinder beziehen sozialleistungen, in 
einigen großstädten ist es jedes dritte kind. frühe bildung kann der 
vererbung der Armut entgegenwirken. ein teil der eltern hat erhebli-
che schwierigkeiten in der erziehung und braucht unterstützung. und 
schließlich: kindern tut gemeinschaft gut. in modernen kindertages-
stätten wird vieles erlebt, was die älteren noch aus großfamilien oder 
nachbarschaftlichen spielgruppen kennen.

wer die Potenziale dieser lebensphase unterschätzt, verbaut Chan-
cen. nie wieder im lebenslauf lernen Menschen so leicht, geradezu 
spielerisch, kann ihre entdeckungsfreude kaum befriedigt werden, 
sind sie für alle lernanregungen dankbar. kindertagesstätten sind mit 
diesen – allerdings anspruchsvollen – Aufgaben nicht überfordert. 
viele erzieherinnen und erzieher leisten schon jetzt großartiges. ihr 
beruf wird noch immer unterschätzt, er wird mit der stärkung der 
frühkindlichen förderung fachlich aufgewertet und sich langfristig an 
bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards orientieren. 

frühkindliche bildung kann nur dann funktionieren, wenn sie in enger 
verbindung mit dem elternhaus stattfindet. kindertagesstätten haben 
weit bessere Möglichkeiten als später die schule und außerschulische 
bildungseinrichtungen, eltern anzusprechen und sie in gemeinsame 
erziehungs- und förderkonzepte einzubinden. es wäre fatal, dieses 
Potenzial nicht zu nutzen, zudem es so ausländischen eltern leichter 
gemacht wird, in unserem bildungs- und sozialsystem heimisch zu 
werden. 
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über die beiden säulen geld und infrastruktur ist heftig debattiert 
worden, anders als über die dritte säule der familienpolitik: Zeit. sie 
ist aus der sicht betroffener familien die drängendste herausforde-
rung. für viele eltern wären entspannte Zeitfenster eine wirksamere 
hilfe als steuerentlastungen oder neue finanzielle Zuwendungen. und 
damit steht die familienfreundliche gestaltung der Arbeitszeit im 
fokus des interesses. Mütter streben vollzeitnahe teilzeitarbeitsver-
hältnisse an, die sie oftmals nicht finden. umgekehrt arbeiten väter 
länger als es ihren wünschen entspricht. Der ‚gute’ Mitarbeiter ist 
immer noch in vielen unternehmen derjenigen, der ohne Probleme für 
überstunden zur verfügung steht. Arbeitszeitkonten sind noch längst 
nicht überall die regel. kinder werden aber oft gerade dann krank, 
wenn es im betrieb nicht passt und man auf ein solches konto zu-
rückgreifen möchte. 

Der achte familienbericht spricht von einer „strukturellen blindheit 
des Arbeitsrechts gegenüber der familie” und empfiehlt, den Anspruch 
auf teilzeitbeschäftigung weiter zu entwickeln und dabei flexiblere 
Präsenzzeiten zu ermöglichen. starre regelungen sollten gelockert 
werden, um dem schwer steuerbaren system familie entgegenzu-
kommen. Dabei ist neben rechtlichen regelungen eine neue unter-
nehmenskultur entscheidend, die von den vorteilen einer familienbe-
wussten Personalpolitik überzeugt ist. sie liegen im imagegewinn des 
unternehmens, in der Attraktivität für potenzielle Mitarbeiter, in einer 
höheren rückkehrquote nach der elternzeit, in gestiegener Produkti-
vität und Motivation, niedrigeren fehlzeiten und geringerer Mitarbei-
terfluktuation. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit familie  
bringen wertvolle kompetenzen ins unternehmen ein, die sie im fa-
milienalltag erworben haben. sie haben umgekehrt Anspruch darauf, 
vom alltäglichen stress der vereinbarkeit von familie und beruf so 
weit wie möglich entlastet zu werden. und dieser stress ist haupt-
sächlich ein Zeitstress. unsere berufswelt muss „Zeit für fürsorglich-
keit” (hans bertram) vorsehen. ein prägnantes beispiel dafür ist, dass 
rund 70 Prozent der Medizinstudenten heute frauen sind, die dem-
nächst in den kliniken nach halbtagsstellen fragen werden, um sich 
gleichzeitig beruf und kind widmen können. krankenhäuser müssen 
sich auf diesen kommenden bedarf einstellen. hier sind kreative lö-
sungen gefragt. und das gilt generell für viele unternehmen: Mit kon-
taktangeboten in der babypause, mit betriebskindergärten und at-
traktiven Arbeitszeitmodellen können sie ebenso effektiv zu einem 
familienfreundlichen klima beitragen wie der staat.
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nicht nur die unternehmen, auch behörden und bildungseinrichtun-
gen tragen dazu bei, dass bei allgemeinem Zeitwohlstand in Deutsch-
land für familien – zumal denen mit kleinen kindern – Zeitnotstand 
herrscht. vierzehn wochen schulferien stellen viele erwerbstätige el-
tern vor kaum lösbare Probleme. ganztagsschulen und behörden 
schließen am frühen nachmittag, wenn die eltern noch arbeiten. oft 
sind es knappe übergänge und enge Zeitfenster, die den familien 
große – und vermeidbare – Probleme bereiten. 

Ausblick: Auf dem weg zur tätigkeitsgesellschaft

Aus sozialethischer sicht geht es nicht um die ‚zeitoptimierte’, die  
effiziente familie. gesellschaftspolitisches Ziel muss die familien-
freundliche wirtschaft und gesellschaft sein, nicht die wirtschafts-
freundliche familie. was familien wirklich brauchen, ist ein sicher-
heits- und geborgenheitsnetz, das nicht vom staat, auch nicht von 
den unternehmen allein geknüpft wird, sondern an dem viele Ak-
teure beteiligt sind. Das ist der kern subsidiärer familienpolitik: sie 
schafft freiräume und federt die großen risiken ab, mit denen die 
gesellschaft junge familien nicht allein lassen darf. Aber sie schreibt 
keine lebensentwürfe vor. orientierungshilfen – und an denen man-
gelt es sicherlich – muss die gesellschaft selbst geben. Da sind die 
großen überzeugungsgemeinschaften gefragt, allen voran die kir-
chen. Auch lokale bündnisse für familie, Mehrgenerationenhäuser, 
familienstiftungen und familienbildungsstätten spielen hier eine her-
ausragende rolle. überhaupt steht die familie im Zentrum des bür-
gerschaftlichen engagement, und zwar in doppelter richtung: viel 
engagement geht von den familien selbst aus, familieninteressen 
fördern engagement. umgekehrt richtet sich viel engagement auf die 
familie. familienpatenschaften, ehrenamtliche hausaufgabenhilfe, 
das engagement von sportvereinen sind nur einige beispiele dafür, 
dass ein altes afrikanisches sprichwort in unserer hoch komplexen 
gesellschaft neuerlich aktuell wird: „um ein kind zu erziehen, 
braucht man ein ganzes Dorf.”
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